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Landratsamtes Bayreuth die 

statt. 

Tagesordnung: 

12.7.2019 
2. Bekanntgaben 

Änderung der Verb andssatzung; 
Erweiterung der Aufgaben 

4. Landratsamtsgebäude; 

5. Regionalmanagement; 
Jahresbericht 

6. Jugendhilfe; 

qualifizierter Kindertagespflege 
7. ugendhilfeausschuss; 
Anderung in der Besetzung 

8. Brand- und Katastrophenschutz; 

9. Sonstiges, Anfragen 
Bayreuth, 15. November 2019 
Landratsamt 
Hühner 
Landrat 

Kreistagssitzung in Bayreuth 
Am Freitag, 29. November 2019, um 13.00 Uhr, findet im Sitzungssaal des 

4. Sitzung des Kreistages 

1. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Kreistages am 

3. Krankenhauszweckverband Bayreuth; 

Errichtung eines Neubaus auf dem benachbarten Grundstück 

Satzung über die Erhebung von Kostenbeiträgen für die Förderung in 

Änderung des überörtlichen Gerätebeschaffungsplanes 2015 bis 2020 

Brandgefahren in der Weihnachtszeit 
und an Silvester 

Die jährlichen Statistiken der Feuerweh- 
ren und der Brandversicherer zeigen, 
dass es gerade in der Advents- und Weih- 
nachtszeit und zum Jahreswechsel zu ei- 
nerHäufung von eigentlich vermeidbaren 
Bränden kommt. Oberste Gefahrenquelle 
sind dabei Adventskränze, Weihnachtsge- 
stecke und Christbäume, die mit echten 
Kerzen geschmückt werden. Damit man 
in dieser Hinsicht von unliebsamen Über- 
raschungen verschont bleibt und die stim- 
mungsvolle Weihnachtszeit möglichst un- 
getrübt verbringen kann, sollten folgende 
Hinweise unbedingt beachtet werden: 

Adventsgestecke und -kränze immer 
auf eine feuerfeste Unterlage stellen 
und die Kerzen nie unbeaufsichtigt 
brennen lassen! 

Möglichst nur frisch geschlagene 
Christbäume kaufen; trockene Bäume 
sowie ausgetrocknete Zweige von Ge- 
stecken oder Kränzen rechtzeitig ent- 
fernen! 

Weihnachtsbäume standsicher und 
mit ausreichendem Abstand zu brenn- 
baren Vorhängen, Teppichen, Möbel- 
stücken, Decken etc. aufstellen! 

Möglichst keinen brennbaren 

Bayreuth, 21. November 2019 

Schmuck (z. B. aus Papier, Stroh, Holz 
oder ähnlichem) verwenden, wenn ech- 
te Weihnachtskerzen aufgesteckt wer- 
den!

i 

— Kerzen auf nicht brennbaren Kerzen- 
haltern sicher und mit ausreichendem 
Abstand zu allen brennbaren Materia- 
lien befestigen (handelsübliche Stea- 
rinkerzen entwickeln direkt über der 
Flamme eine Temperatur von 650-‘bis 
1.000 Grad Celsiusl). Nach Möglichkeit 
nur nicht tropfende Kerzen verwen- 
den. Anzünden der Kerzen immer von 
oben nach unten, Auslöschen dagegen 
von unten nach oben! Brennende Ker- 
zen immer beaufsichtigen und Kinder 
nie damit alleine lassen! Weit abge- 
brannte Kerzen rechtzeitig entfernen! 

- Schön verpackte Geschenke unter 
dem Weihnachtsbaum können im Un- 
glücksfall ebenso brennen! Besser al- 
so, Geschenke nicht unmittelbar unter 
denBaum legen. 

— Sternwerfer, wenn überhaupt, nur im 
Freienverwenden! 

- Feuerwerkskörper und -raketen sind 
"Sprengstoff". Für eine möglichst si- 
chere Silvesterfeier sollten Sie deshalb 
insbesondere beachten: 

' ' Lassen Sie Jugendliche unter 18 
Jahren diese Gegenstände nicht be- 
nutzen. Beachten Sie unbedingt die 
Gebrauchshinweise der Hersteller. 
Mit wenigen Ausnahmen ist eine 
Verwendung von F euerwerken in ge- 
schlossenen Räumen verboten. 

' Nehmen Sie nach dem Anzünden ei- 
nen ausreichenden Sicherheitsab- 
stand ein. Werfen Sie Feuerwerks- 
körper und -raketen nicht blind- 
lings weg - und zielen Sie niemals 
auf Menschen. Zünden Sie nicht ge- 

Inhalt: 
Kreistagssitzung in Bayreuth 
Brandgefahren in der Weihnachtszeit und an Silvester 
Jugendhilfeausschusssilzung 
Sitzung der Verbandsversammlung Krankenhauszweck- 
verband Bayreuth 
Übung der US-Streitkräfte
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Jugendhilfeausschusssitzung 
in Speichersdorf 

Am Donnerstag, 5.12.2019, um 13.00 Uhr, findet in der Jugendstätte Haide- 
naab, 95469 Speichersdorf, die 

Sitzung des Jugendhilfeausschusses 
statt. 

Tagesordnung: 
1. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des J ugendhilfeaus- 

schusses vom 22.7.2019 
Verteilung von Jugendpflegemitteln 
Zuschuss 2020 an den Kreisjugendring 
Beratung über den Haushalt 2020 - Fachbereich Jugend und Familie 
Fachliche Informationen 

6. Sonstiges 

Bayreuth, 14. November 2019 
Landratsamt 
Hübner 
Landrat 

5"???" 

Krankenhauszweckverband Bayreuth 
Einladung

' 

zur Sitzung der 

Verbandsversammlung 
am Montag, den 2. Dezember 2019, um 11.00 Uhr (bzw. nach Ende der vorange- 
gangenen Sitzung), im Klinikum Bayreuth, Preuschwitzer Straße 101, Konfe- 
renzraum 1 (Ebene 0). 
Tagesordnung: 
Öffentlich 

1. Feststellung des Jahresabschlusses 2018 des Krankenhauszweckverban- 
des Bayreuth sowie Entlastung für den Jahresabschluss 2018 

2. Entlastung des Aufsichtsrates der Klinjkum Bayreuth GmbH für das 
Jahr 2018 
hier: Weisungsbeschluss an die 1. weitere stellvertretenden Verbands- 

vorsitzenden 
3. Beteiligungsbericht 2018 des Krankenhauszweckverbandes Bayreuth 

hier: Bekanntgabe 
Bayreuth, 21. November 2019 
Krankenhauszweckverband Bayreuth 
Verb andsvorsitzende 
Brigitte Merk-Erbe 
Oberbürgermeisterin 
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zündete Feuerwerkskörper (Blind- 
gänger) niemals noch einmal. 

- Bewahren Sie Feuerwerkskörperso 
auf, dass keine Selbstentzündung 
möglich ist‚ Tragen Sie Feuerwerk 
niemals am Körper; etwa in Jacken- 
oderHosentaschen. ' 

- Sollte es dennoch zu einem Brand kom- 
men, sofort die Feuerwehr über die ein- 
heitliche Notrufnummer 112 alarmie- 
ren! 

Bayreuth, 5. November 2019 
Landratsamt 
Hühner 
Landrat 

Übung der US-Streitkräfte 

In der Zeit vom 1.12.2019 - 31.12.2019 fin- 
det eine Übung der US-Streitkräfte u.a. 
im Landkreis Bayreuth (Gemeindegebiet 
Speichersdorf) statt. 

Die Bevölkerung wird gebeten, sich von 
den Einrichtungen der übenden Truppe 
fernzuhalten. Auf die Gefahren, die von lie- 
gengebliebenen militärischen Sprengmit- 
teln (Fundmunition u. dgl.) ausgehen kön- 
nen, wird hingewiesen. 

Werden Sprengmittel aufgefunden, ist so- 
fort die nächstgelegene Polizeidienststel- 
le zu verständigen. 

Soweit Manöverschäden geltend gemacht 
werden, wird gebeten, sich an die Ge- 
meindeverwaltung bzw. Geschäftsstelle 
der Verwaltungsgemeinschaft zu wenden. 

Auskünfte erteilen auch das Finanzamt 
Würzburg - Amt für Verteidigungslasten - 

und die Wehrbereichsverwaltung VI, De- 
zernat IV A 2, München. 

Bayreuth, 1 3. November 201 9 
Landratsamt 
Dr. Gleißner-Klein 
Regierungsdirektorin


